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VerWaltungsvorschrift des Ministeriums 
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, 
des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft, 

: '. 

d~s Ministeriums für Wissenschaft,Forschung 
und I(unstund des Ministeriums für·Umwelt, 

Klima und Energiewirtschaft über das 
Zuwendungsverfahren im Rahmen 

der Umsetzung des EFRE-Pro~s . 
uInnovation und Energiewende« 
in der Förderperiode 2014-2020 

(VwV EFRE Zuwendungsverfahren 
Innovation und Energiewende -

VEZIE 2014-2020) 

Vom 30. Juni 2014"- Az.: 40·8438.15~03 A-

INHALTSÜBER$ICH'T 

1 Zuwendungsziel, Rechtsgrundlagen 

2 Zweck der Zuwendung 

3 . Zuwendungsempfanger 
4 Znwendungsvoraussetzungen 

S Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen 

6 SonstigeZuwendungshestimmungen 

7 Verfahren 

8 In- und Außefkratttreten 

1 Zuwendungsziel, Redltsgnmdlagen 
1.1 Das Zuw~ndungsziel ist in dem von der Eur~äischen 

KolIlIIlissiOn' genehmigten Operationellen Programm 
des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) in Baden-Württemberg 2014-2020 »Innova
tion und Energiewende« (nachfolgend EFRE-Pro
gramm) festgelegt, auf das insoweit verwiesen wird 
(www.efre-bw.de). 
Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbrau- . 
cherschutz (MLR), das Ministerium für Finanzen und 
Wirtschaft .(MFW), das Ministerium für Wissen
schaft"Forschung und Kunst (MWK) und das Minis
terium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 

,(UM) setzen das EFRE-Programm gemeinsam auf 
der Grundlage von ElJNerordnungen und nationalen 
Rechtsvorschriften um. . 

." .piese Verwaltutigsvorschrift trifft auf der Qrundlage 
~r§§23 und 44 Landesnaushaltsordnung (LHO) 
_ daw.ergangener Verwaltungsvorschriften (VV) 
di,~Re~elungen hinsichtlich der Förderverfahren' und 
Z~digkeiten im EFRE-Programm, setzt die Rah
menbedingungen für weitere Verwaltungsvorschrif
ten des MJiIW, des MWK, des MLR· UQd des UM 
(nachtoIgell4 FörderVwV genannt), die unter Bezug 
auf dieseVerwaltungsvorschrift die spezifischen För
derbestimmungen für die Um~tzung der konkFeten 
Fördertatbestände desEFRE-Programms regeln, und 
legt die Nonnetiliierarchie für bestimnite Verwal
tungsvorschriften fest. 

1.2 Zuwendungen im Rahmen des EFRE-Programms 
werden in Übereinstimmung mit folgenden Vorschrif
ten in der jeweils geltenden Fassung gewährt: 
a)dem genehmigten Operationellen Programm des 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung ~ 
Baden-Württemberg r 2014-2020. »Innovation und 
Energiewende«, 

b) der Verordnung Nr. (EU) 1303/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates mit gemeinsamen 

, Bestimmungen' über den EuropäiSchen Fonds für 
regionale ~ntwicklung, den Europäischen Sllzial
fonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen 

. Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums und den Europäischen Meeres
und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Be
stimmungen ,über den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, den Europäiscben Sozial
fonds und den Kohäsionsfonds und zur A~ebung 
der Verordnung (EG) Nr; 1083/2006 des Rates, . 

c) der Verordnung Nr. (EU) 1301/2013 des EurQpäi~' 
schen Parlaments und des Rates mit besonderen 
Bestimmungen für den Europäischen Fonds für re
gionale Entwicklung und das Ziel »Investitionen 
in Wachstutp und Beschäftigung« und zur .Aufiie
bong der Verordnung (00) Nr. 1080/2006, 

d) den delegierten und DurchfÜhrungsrechtsakten der 
Europäischen Kommission, die auf die vorgenann
tell EU-Verordnungen Bezug nehmen, 

e) den beihilfereehtlichen Vorschriften, 
f) den Vorschriften des Vergaberechts,. 
g) den -§§ 23 und 44 Landeshaushaltsordnung (LlIO) . 

soWie den dazu ergangenen Verwaltungsvorschrif~_ 
teil, 

h} dem Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LYwVfG), 
insbesondere die §§ 48, 49 und 49 a für die Autne- -
bung und Erstattung der Zuwendungen, 

i) dem Fördemandbuch der Verwaltungsbehörde für 
die Omsetzung des EFRE-Programms 2014,.. 2020 
(nachfolgend Förderhandbuch), 

j) dieser Verwaltungsvorschrift, 
k) den FörderVwV. 
In der Normenhierarchie gelten die Verwaltungsvor~ 
schriften nach den Buchstaben i) bis k).in der ange
führten Reihenfolge. . 

1.3 Die Zuwendungen werden von der Bewilligungs
stelle ohne Rechtspflicht nach pflichtgemiJßem Er
messen im' Rahmen . der. verfügbaren Haushaltser-
mächtigungen bewilligt.' . 

2 Zweck der Zuwendung 
Diese Verwaltungsvorschrift setzt Rahmenbedingun
gen. Der konkrete Zuwendungszweck wird im Rah. 
men der jeweiligen FörderVwV festgelegt. 

3 Zuwendt'mgsempfanger . 
Zuwendungsempfanger sind juristische Personen des 
öffentlichen und privaten Rechts sowie natürliche 
Personen. Das Nähere regelt die jeweilige Förder
Vwv. 
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mit einem EFRE-Antei! von unter 
100000 Euro werden nicht 
flommen 
Hilfe des 

der Intemetsejte 

für die 
Zuwen-

'hn:upnr!i;InCf unter 10000 Euro mit Aus
Schlus:'Z'I.hluflg werden nicht 3iUtsg:eZ-lli111 

sind der. L-Bank unter Ver
w<oW'>U,!l!'. der dafür vc,rgesehenen Formulare vorzule-
gen. Fom1ulare und sind 
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7.6 Rilcknahnw und W"rfl'n'Uf 

bescheiden, HiiJc,kf2m;tel'U!!R 

7.7 

Auf Ziffer !.2 Buchstabe 
schrift wird ve;:wiesen. 

Elektronische Kommunikation 7Vin,'rnP't' der L-Bank 
und dem Zuwena,un}<se'mrIUJin~!I,r 
Zum 31. Dezember 2015 ein ÄJ)nlmUrnkaIJortSp,of-
tal das die elektronische Kommunikation' 

ZllV\'eridl.Illj~S(~mlpfänge! ab dem 
des ZU.we;nctunigst,esi~hetH.lS enllö:gIH;!lt 

wenatmgs!,eo:ch.eld sowie 

tritt mit 

zember 2.023 außer KnLft. 

Vom 9. Juli 2014 -- Az.: 45-8435 . .0.0-

vom 
De-

GABL 3.351 

Ziel des Erlt"rickIllfll,gslpn)gl'alJriITIS Ländlicher Raum 
ist die n"r~\n"H1 \.U~LU''''H,''' Veril:le:;;se;:rung in Ge-
mernden vor allem des Ll:k"1dlichen Raumes. 
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-------~--------------. -------------

von Wirtschaft und Gesellschaft zu unterstüt-
zen, die Lebens- und weiterzu-
ent\vickeln~ ztl 

die dezentrale Wiltschaft<;stmktur des Um-

Binnenmarkt der Artikel 107 und 108 
ve:rtn!.!~s über die Arbeitsweise der 

Zweck der ZU:W<;'l1dl.Uli! 

Die Gemeinden sollen in die 
auf der 

Der Effekt soU dadurch verstärkt dass 
l:'ön.h~rlJmg über das ELR mit I\1aßnahmen aus aude-
ren l:"'f,ogra:mlne:n zeitlich und räumlich koordiniert 
wird. 




